
WEITERGEHENDE INFORMATION ÜBER DIE RECHTE DER AKTIO-

NÄR:INNEN NACH DEN §§ 109, 110, 118 und 119 AktG UND INFORMATIO-

NEN ZUM DATENSCHUTZ DER AKTIONÄR:INNEN 
 

Teilnahme an der Hauptversammlung, Nachweisstichtag 

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimm-

rechts und der übrigen Aktionär:innenrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung 

geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 20. März 

2023 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) (Nachweisstichtag). 
 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag 

Aktionär:in ist und dies der Gesellschaft nachweist. Der Nachweis des Anteilsbesitzes 

am Nachweisstichtag erfolgt durch Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG. 

 

Depotbestätigung gemäß § 10a AktG 

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitglied-

staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD 

auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten (§ 10a Abs 2 AktG): 

• Angaben über den:die Aussteller:in: Name/Firma und Anschrift oder eines im 

Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code), 

• Angaben über den:die Aktionär:in: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei 

natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristi-

schen Personen, 

• Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des:der Aktionär:in; ISIN 

AT0000758305 (international gebräuchliche Wertpapierkennnummer), 

• Depotnummer, Wertpapierkontonummer bzw. eine sonstige Bezeichnung, 

• Zeitpunkt oder Zeitraum auf den sich die Depotbestätigung bezieht. 

 

Die Depotbestätigung muss in deutscher Sprache oder in englischer Sprache ausgestellt 

werden. Die Depotbestätigung, welche sich auf das Ende des Nachweisstichtages 20. 

März 2023 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) beziehen muss, hat der Gesellschaft spätestens am 

27. März 2023 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) ausschließlich auf einem der folgenden Kom-

munikationswege und Adressen zuzugehen: 
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(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung gemäß 

Punkt 18 Abs 2 genügen lässt 

Per E-Mail anmeldung.palfinger@hauptversammlung.at 

 (Depotbestätigungen bitte im Format PDF) 

(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftform 

Per Post oder Boten PALFINGER AG 

 c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH 

 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60 

Per SWIFT GIBAATWGGMS 

 (Message Type MT598 oder MT599, 

 unbedingt ISIN AT0000758305 im Text angeben) 

 

Die Depotbestätigung zum erforderlichen Nachweis des Anteilsbesitzes im Zusammen-

hang mit der Ausübung der Aktionär:innenrechte gemäß § 109 AktG (Ergänzung der 

Tagesordnung) und § 110 AktG (Beschlussvorschläge von Aktionär:innen) darf zum 

Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein. 

 

Die Depotbestätigung zum erforderlichen Nachweis des Anteilsbesitzes im Zusammen-

hang mit der Ausübung des Aktionär:innenrechts gemäß § 109 AktG (Ergänzung der 

Tagesordnung) muss bestätigen, dass die Antragsteller:innen seit mindestens drei Mo-

naten vor Antragstellung durchgehend Inhaber:innen der Aktien sind. 

 

Bei mehreren Aktionär:innen, die nur gemeinsam die Beteiligungsschwelle erreichen, 

müssen sich die Nachweise auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen. 

 

Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionär:innen nach § 109 AktG 

Aktionär:innen, deren Anteile einzeln oder zusammen 5 % des Grundkapitals errei-

chen, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung 

dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem Tagesord-

nungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Die Antragstel-

ler:innen müssen seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber:innen der 

Aktien sein. Ein derartiges Aktionär:innenverlangen ist ausschließlich dann beachtlich, 

wenn es der Gesellschaft in Schriftform spätestens am 09. März 2023 (24:00 Uhr, Wie-

ner Zeit) ausschließlich an eine der folgenden Adressen bzw. Kommunikationswege 

zugeht: 

mailto:anmeldung.palfinger@hauptversammlung.at
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Per E-Mail h.roither@palfinger.com, wobei das Aktionär:innenverlangen in 

Schriftform mit qualifizierter elektronischer Signatur zu über-

mitteln ist 

Per Post oder Boten PALFINGER AG 

 Abteilung Investor Relations 

 z.H. Herrn Hannes Roither 

 Lamprechtshausener Bundesstraße 8 

 5101 Bergheim bei Salzburg 

Per SWIFT GIBAATWGGMS 

 (Message Type MT598 oder MT599, 

 unbedingt ISIN AT0000758305 im Text angeben) 

 

Der Wortlaut des Tagesordnungspunkts und des Beschlussvorschlags müssen in deut-

scher Sprachfassung vorgelegt werden, nicht aber dessen Begründung. 

 

Der Anteilsbesitz für die Ausübung dieses Aktionär:innenrechts ist durch die Vorlage 

einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG nachzuweisen, die zum Zeitpunkt der Vorla-

ge bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf.  

 

Beschlussvorschläge von Aktionär:innen zur Tagesordnung nach § 110 AktG  

Aktionär:innen, deren Anteile einzeln oder zusammen 1 % des Grundkapitals errei-

chen, können zu jedem Punkt der Tagesordnung dieser Hauptversammlung in Textform 

im Sinne des § 13 Abs 2 AktG Vorschläge zur Beschlussfassung übermitteln und ver-

langen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktio-

när:innen, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des 

Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich ge-

macht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass jedem Beschlussvorschlag eine Be-

gründung anzuschließen ist. Ein derartiges Verlangen ist ausschließlich dann beachtlich, 

wenn es der Gesellschaft in Textform im Sinne des § 13 Abs 2 AktG spätestens am 21. 

März 2023 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) ausschließlich an eine der folgenden Adressen 

bzw. Kommunikationswege zugeht: 

mailto:h.roither@palfinger.com
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Per E-Mail h.roither@palfinger.com, wobei das Aktionär:innenverlangen in 

Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist 

Per Post oder Boten PALFINGER AG 

 Abteilung Investor Relations 

 z.H. Herrn Hannes Roither 

 Lamprechtshausener Bundesstraße 8 

 5101 Bergheim bei Salzburg 

 

Jeder Beschlussvorschlag muss gemäß § 128 Abs 5 AktG auch in einer deutschen 

Sprachfassung vorgelegt werden, nicht aber dessen Begründung. 

 

Der Anteilsbesitz für die Ausübung dieses Aktionär:innenrechts ist durch die Vorlage 

einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG nachzuweisen, die zum Zeitpunkt der Vorla-

ge bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf.  

 

Hinweis zum Auskunftsrecht gemäß § 118 AktG 

Jedem:Jeder Aktionär:in ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über 

Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung 

eines Tagesordnungspunkts erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf 

die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen 

Unternehmen. Werden in der Hauptversammlung eines Mutterunternehmens (§ 244 

UGB) der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt, so erstreckt sich die 

Auskunftspflicht auch auf die Lage des Konzerns sowie der in den Konzernabschluss 

einbezogenen Unternehmen.  

 

Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu 

entsprechen. Die Auskunftserteilung hat in der Hauptversammlung zu erfolgen. 

 

Die Auskunft darf verweigert werden, soweit  

1. sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unterneh-

men oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufü-

gen, oder  

2. ihre Erteilung strafbar wäre. 

 

mailto:h.roither@palfinger.com
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Auskunftsberechtigt ist jeder:jede Aktionär:in, der:die an der Hauptversammlung teil-

nimmt. Das Auskunftsrecht steht nicht nur dem:der Aktionär:in selbst, sondern auch 

dem:der gesetzlichen oder bevollmächtigten Vertreter:in zu. 

 

Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich zu stellen, 

gerne aber auch schriftlich. 

 

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrung 

der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an den Vor-

stand übermittelt werden. Die Fragen können an die Gesellschaft per Post oder Boten an 

5101 Bergheim bei Salzburg, Lamprechtshausener Bundesstraße 8, Abteilung Investor 

Relations, z.H. Herrn Hannes Roither, oder per E-Mail an h.roither@palfinger.com 

übermittelt werden. 

 

Information über das Recht der Aktionär:innen, Anträge in der Hauptversamm-

lung zu stellen gemäß § 119 AktG 

Jeder:Jede Aktionär:in ist – unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz – berech-

tigt, in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen. 

Voraussetzung hiefür ist der Nachweis der Teilnahmeberechtigung im Sinne der Einbe-

rufung. Das Recht, Anträge zu stellen steht nicht nur dem:der Aktionär:in selbst zu, 

sondern auch dem:der gesetzlichen oder bevollmächtigten Vertreter:in, der:die an der 

Hauptversammlung teilnimmt.  

 

Information zum Datenschutz für Aktionär:innen 

Die PALFINGER AG verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionär:innen (ins-

besondere jene gemäß § 10a Abs 2 AktG, dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, 

Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des:der Aktionär:in, Nummer der 

Stimmkarte sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des:der Bevollmächtigten) 

auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Europäi-

schen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des österreichischen Daten-

schutzgesetzes, um den Aktionär:innen die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der 

Hauptversammlung zu ermöglichen. 

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionär:innen ist für die Teil-

nahme von Aktionär:innen und deren Vertreter:innen an der Hauptversammlung gemäß 

dem Aktiengesetz zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist so-

mit Artikel 6 (1) c) DSGVO.  

mailto:h.roither@palfinger.com
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Für die Verarbeitung ist die PALFINGER AG die verantwortliche Stelle. Die  

PALFINGER AG bedient sich zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung 

externer Dienstleistungsunternehmen, wie etwa Notaren, Rechtsanwälten, Banken und 

IT-Dienstleistern. Diese erhalten von der PALFINGER AG nur solche personenbezo-

genen Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind 

und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der PALFINGER AG. Soweit 

rechtlich notwendig, hat die PALFINGER AG mit diesen Dienstleistungsunternehmen 

eine datenschutzrechtliche Vereinbarung abgeschlossen. 

 

Nimmt ein:e Aktionär:in an der Hauptversammlung teil, können alle anwesenden Akti-

onär:innen bzw. deren Vertreter:innen, die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, der 

Notar und alle anderen Personen mit einem gesetzlichen Teilnahmerecht in das gesetz-

lich vorgeschriebene Teilnehmer:innenverzeichnis (§ 117 AktG) Einsicht nehmen und 

dadurch auch die darin genannten personenbezogenen Daten (u.a. Name, Wohnort, Be-

teiligungsverhältnis) einsehen. Die PALFINGER AG ist zudem gesetzlich verpflichtet, 

personenbezogene Aktionärsdaten (insbesondere das Teilnehmer:innenverzeichnis) als 

Teil des notariellen Protokolls zum Firmenbuch einzureichen (§ 120 AktG). 

 

Die Daten der Aktionär:innen werden anonymisiert bzw. gelöscht, sobald sie für die 

Zwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, und 

soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere Speicherung erfordern. Nachweis- 

und Aufbewahrungspflichten ergeben sich insbesondere aus dem Unternehmens-, 

Aktien- und Übernahmerecht, aus dem Steuer- und Abgabenrecht sowie aus Geldwä-

schebestimmungen. Sofern rechtliche Ansprüche von Aktionär:innen gegen die PAL-

FINGER AG oder umgekehrt von der PALFINGER AG gegen Aktionär:innen erho-

ben werden, dient die Speicherung personenbezogener Daten der Klärung und Durch-

setzung von Ansprüchen in Einzelfällen. Im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren 

vor Zivilgerichten kann dies zu einer Speicherung von Daten während der Dauer der 

Verjährung zuzüglich der Dauer des Gerichtsverfahrens bis zu dessen rechtskräftiger 

Beendigung führen. 
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Jede:r Aktionär:in hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, 

Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung der personenbezoge-

nen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der DSGVO. Diese 

Rechte können Aktionär:innen gegenüber der PALFINGER AG unentgeltlich über die 

E-Mail-Adresse datenschutz@palfinger.com oder über die folgenden Kontaktdaten 

geltend machen: 

 

PALFINGER AG 

5101 Bergheim bei Salzburg, Lamprechtshausener Bundesstraße 8 

 

Zudem steht den Aktionär:innen ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-

Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO zu. 

 

Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere ein Auskunftsbegehren und eine 

Datenschutzerklärung, sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

www.palfinger.ag zu finden. 

 

mailto:datenschutz@palfinger.com

